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P~SIDENTENKONFERENZ 
D~R'~ANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖST-ERREICHS 

Rn das 
Präsidium des 

; J,' :;;;l G: FS,E' TZENTWU~F 
, ",.-",1 -~ 'l 

Na tl onal. ra f~ ....... _.n .. n ............. _._ ....... ·GF/19 .... n ..... . 

ParLament 
1010 Wien 

jatum: 24. MRZ. 1992 fi~ /' 
( '2Ir:'/~A~1 t 5. M"'~ ·tl~2 ,I'~ V"'~"'" Vertent .. _n. __ .... ~.!::.n ............ ,::~.~.~"... ,'-

Wien, am 20.3.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
R- J92./R 

pt:> ~5!.J.~I.-,· En t .vur f ei ner kar teL ( gt.:;se t znovE'L L e 1.9f12 

DurchwahL : 
515 

Di e Pr·.3si eien tenkon ferenz eier L.aneiwi r t S c/7a " t skammern Us ter .. 

rei cl,s übermi t teL ti n der HnL age 25 ExempL are i Iwer S tel -

Lungnahme zu dem im Betrerf genannten Entwurr. 

Für den Genera{sekret~r: 
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! PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS· 

Rn das 
Bundesministerium für Justiz 

tJuseumstraße 7 
Postfach 63 
1016 Wien 

Wien. 3m 19.3.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
.9100/245-1 4/91 7.1.1992 R-j92/R 

Betreff: Entwurf einer Kartellgesetz
novelle 1992 

Durcnwal7L : 
515 

Di e Präs i eien t enkon ferenz eier L anei'vi r t scha ft skammern Cis ter-

reichs beehrt sieh. dem Buneiesministerium fOr Justiz zu 

eiem Entwurf einer Kartellgesetznovelle 1992 folgeneie 5teL-

Lungnahme bekanntzugeben: 

Zum Entwurf 

Zu Z 2 (:3 5 Abs. I L' I): ---------------------

Die Bereichsausnahme f0r eiie Forstwirtscnaft erfolgte eiurch 

die 3. Kartellgesetznovelle im Jahre 1958 unei wureie mit 

gesl?tzessystematischen Uberlegungen begrOndet. Inhaltlich 

gin 9 es ab e r .i m ~v es e n t L ich e n ä ar Ufn.. ei i e F 0 r s t wir t s eh a f t. ä.i e 
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in ihrer. Produktionsweise und Besitzstruktur in vieLem 

der Landwirtschaft dhnLich ist J der Landwirtschaft auch 

vor dem-KarteLLgesetz gLeichzusteLLen. LandwirtschaftLiche 

KarteLLe waren ja seit 1956 (1. Kartellgesetznovelle) vom 

KarteLLgesetz ausgenommen. SowohL bei der Herausnahme der 

LandwirtschaftLichen KarteLLe aLs auch bei der Schaffung 

der Bereichsausnahme für die Forstwirtschaft wurde auf 

die praktische BedeutungsLosigkeit von Kartellbildungen 

in diesen Bereichen hingewiesen. Auch heute gibt es keine 

voLkswirtschaftLich bedeutenden Kartellbildungen in der 

Land- und Forstwirtschaft. Vor aLLem hat aber die Land- und 

Forstwirtschaft seLbst im Vergleich zu damals stark an 

wirtschaftlicher Bedeutung verloren. Auch wenn es heute in 

der Forstwirtschaft Kartelltatbestdnde gdbe, so wdren sie 

gesamtwirtschaftlich bedeutungslos. 

In den Erlduterungen wird zur geplanten Einbeziehung der 

Forstwirtschaft in das Kartellgesetz lediglich ausgeführt J 

daß die Ausnahme heute sachlich nicht mehr gerechtfertigt 

werden kdnne. Diese Ansicht ist nach Neinung der Prdsiden

tenkonferenz der Landwirtschaftskan~ern unbegründet~ zumal 

seit Erlassung des Kartellgesetzes 1988 weder in den Eigen

tumsverhdltnissen in der Forstwirtschaft noch in den Narkt

verhdLtnissen bei den forstwirtschaftlichen Produkten eine 

knderung eingetreten ist. 

Insbesondere ist anzuführen J daR 

o Forstwirtschaft von 227.774 Betrieben ausgeübt wird; 

davon sind rund 227.000 bduerliche Betriebe J von welchen 

die Forstwirtschaft als Betriebszweig in wirtschaftlicher 

Einheit mit der Landwirtschaft ausgeübt wird. In einem 

Wirtschaftsgesetz ist daher eine gesonderte BehandLung 
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der ForstwirtschaFt weder sinnvoll noch gerechtFertigt. 

NarktinFormation und Beratung durch die LandwirtschaFts

kammern sind auF den bäuerlichen Betrieb als wirtschaFt

liche Einheit abgestellt; 

oder Holzmarkt ein reiner KäuFermarkt ist. Von Sägeindu

strie bzw. Papier- und Plattenindustrie wird die Preis

bildung und das Narktgeschehen nach der internationalen 

Narktentwicklung bestimmt. Die österreichischen Anbieter 

haben sowohl mengen- als auch preismäßig wenig EinFluß. 

Den rund 250.000 Anbietern stehen insgesamt nur rund 

2.500 Rbnehmer gegenüber. Es gibt in der österreichischen 

ForstwirtschaFt kein Unternehmen J das auch nur annähernd 

eine marktbeherrschende 5tellung erreichen würde. Auch 

bisher - ohne Einbeziehung in das Kartellgesetz - ist 

es im Bereich der ForstwirtschaFt aus sachlichen Gründen 

zu keiner Etablierung irgendeiner Kartellart gekommen. 

Es besteht im Sinne der Intentionen des Kartellgesetzes 

kein RegeLungsbedarr zur Verhinderung voLkswirtschaftlich 

unerwünschter Einschränkungen des Freien Wettbewerbs. 

Die Einbeziehung der ForstwirtschaFt würde daher nur 

Rechtsunsicherheit und unnötigen bürokratischen Aufwand 

scha Ft-en. 

Die Präsidentenkont-erenz der Land,';']:rischat-tskammern lehnt 

daher die vorgesehene Einbeziehung der Forstwirtschaft 

in das Kartellgesetz aus den dargelegten Gründen 

entschieden ab und fordert die Beibehaltung der derzeiti

gen Rusnahmeregelung. 
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Zum Kartellgesetz 1988 

Zu§ 1D2: 

Ein weiteres sehr wichtiges Anliegen der bäuerlichen Be

rUfsvertretung betrifft die Kartellgerichtsbarkeit. Die 

Präsidentenkonferenz ist.> ebenso wie die Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft und die Bundesarbeitskammer berech

tigt.> einen Beisitzer und vier 5telLvertreter für das Kar

tellgericht vorzuschLagen. Das Kartellgericht entscheidet 

in Dreiersenaten; in denen der von der Präsidentenkonferenz 

vorgeschlagene Beisitzer nur dann an die 5telle des Beisit

zers aus dem VorschL ag der Bundesarbei tskammer tri t t
j 

'w'enn 

es sich um KartelLe des § 1D2 Abs. j KartG 1988 handelt. In 

der Vergangenheit g~b es diesbezügLich praktisch keine beim 

Kartellgericht anhängigen Fälle. 

Da die dsterreichische Land- und Forstwirtschaft aber nicht 

nur bei land- und forstwirtschaftlichen Betriebsmitteln im 

sehr engen 5inn der Anlage betroffen ist; ist die Ein

schränkung auf Kartellfälle gemäß der Anlage zum KarteLL

gesetz sachLich nicht gerechtfertigt. Die Präsidentenkonfe

renz der Land,virtschat-tskammern ijsterreichs verlangt daher 

eine Neugestaltung der 5enate des KarteLlgerichtes-, wodurch 

gewährleistet wird J daß der von der Präsidentenkonferenz 

vorgeschL agene Beisi tzer bz'w'. dessen 5tel l vertreier in ie

dE!...fl} 5enat des Kartellgerichtes mit,virkt und bei jedem ein

zelnen Kartellfall vertreten ist. Der vor einiger Zeit vom 

Kartellgericht bzw. Kartellobergericht behandelte FaLL be

treffend Girokontenführungsgebühr zeigt z.B. J daß es not

'w'endig und gerechtt-ertigt ist, f:inderungen bei der Zusamrnen-

setzung des Kartellgerichtes vorzunehmen. Die MitgLieder 

der Land,y'irtschat-tskammern sind {7,ijmLich sow'ohl. aLs Unter-
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nehmer aLs auch aLs Privatpersonen von der GestaLtung der 

GirokontenFUhrungsgebUhr direkt betroFFen. 

In konsequenter FortFUhrung dieser UberLegungen mUßte eben

so geregeLt werden" daß der PräsidentenkonFerenz auch ein 

VorschLagsrecht FUr Beisitzer bzw. SteLLvertreter beim Kar

tellobergericht eingeräumt wird. 

Zu§/ '/3.-

Di e RegeL ung Uber cU e Zusammense t zung des Parität ischen 

Ausschusses Findet sich im XI.Abschnitt des KarteLlgesetzes. 

Gernäl3 3 1"13 hat die Bundeskammer der gewerbLichen Wirtschat-t 

so,vi e di e Bundesarbei t skammer das Vorschl agsrech t Für je 

drei MitgLieder und je drei Ersatzmitglieder sowie zusätz

Lich zwei GeschäFtsFührer über gemeinsamen Vorschlag. 

Im Rahmen der Novellierung des KarteLLgesetzes Fordert 

die PräsidentenkonFerenz ebenso das Vorschlagsrecht FUr 

drei MitgLieder und drei Ersatzmitglieder Für sich. Dieses 

Postulat Findet seine Begründung in der vermehrten wesentli

chen Bedeutung äes We t tbew'erbsrech tes. Im Gegensa tz dazu 

tritt die Preisregulierung im Rahmen der behbrdLichen 

Preisregelung und im Rahmen der 50ziaLpartnereinrichtungen 

(Preisunterausschuß der Paritätischen KonmtissionJ zurück. 

Es mul3 FestgesteLLt werden, daß Mal3nahmen zum 5chutze und 

zur Verbesserung des Wettbewerbes bei Vorleistungen FUr 

die Land- und ForstwirtschaFt von hbchstem Interesse Für 

den WirtschaFtssektor Land- und ForstwirtschaFt sind. 
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Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern weist 

noch daraur hin/ daß sie diese bei den Anträge sowie auch 

die Forderungen nach WeiterbeLassung der Ausnahmen rOr die 

Forstwirtschart und die Erwerbs- und Wirtschartsgenossen

scharten in ihrem Schreiben vom 21.11.1991/ GZ. P-1191/Fi/ 

an den Bundesminister rOr Justiz geLtend gemacht hat. 

Abschließend wird noch ausdrOckLich vermerkt/ daß die Prä

s i elen tenkonferenz der Land.vi r tschart skammern äs terrei chs 

die StelLungnahme des dsterreichischen Rairfeisenverbandes
J 

die mit Schreiben vom 2.3. 1992 J GZ. Dr. Na/Ha/121 , direkt 

an das BUl7desministerium t-Or Justiz ergangen ist..' voLLin

haltlich begrOßt und unterstOtzt. 

Das Prdsidium des NationaLrates wird von dieser StelLung

nahme durch Ubersendung von 25 AbzOgen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretdr: 

~az. Schwarzb~ct gez. Dipl.lng. Dr. Fahmberg~~ 
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